Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den zur Offenlage ausliegenden Bebauungsplan 

„Nördlich der Benzstraße“

Im Planverfahren ist vorgesehen, dass mindestens 90 % der LKW-Bewegungen die durch den Logistikbetrieb Pfenning anfallen, über den als EDEKA-Kreisel bezeichneten Kreisverkehr auf Heddesheimer Gelände und über den Hirschberger Kreisel abgewickelt werden sollen.   

Da weder der als EDEKA-Kreisel bezeichnete, noch der auf Hirschberger Gelände liegende Kreisel, als Zufahrt zur Autobahn, ausreichend groß ausgelegt sind (Feststellung der Sachverständigen), erhebe ich Einspruch gegen eine Zunahme des Straßenverkehrs durch die Fa. Pfenning und die dazu gehörenden Firmen. 

Zusätzlich zum LKW-Verkehr fallen erhebliche PKW-Bewegungen an, die durch 

Mitarbeiter der Fa. Pfenning  verursacht werden. 

Die Strecke zwischen den beiden Kreiseln hat nicht den erforderlichen Abstand und hat zusätzlich Anbindungen zum öffentlichen Nah- und Eisenbahnfernverkehr. Es ist durch bereits heute häufig vorkommende Stausituationen (ohne Pfenning) damit zu rechnen, dass die den öffentlichen Nahverkehr nutzenden Personen nicht zeitgerecht befördert werden können. Daher erhebe ich Einspruch gegen eine zusätzliche Nutzung dieser Fahrtstrecke durch Fahrzeuge der Firmengruppe Pfenning und deren Dienstleister. 

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………..

